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Stellenbeschreibung

Der AbteilungsvorständInnen an Bildungsanstalten in NÖ

2010


Team: 

OStR Dir. Mag. Edmund Lobinger

AV Hedwig Brocza

AV Melitta Dreier

AV Claudia Hengst

AV Mag. Gertrud Schwarzenberger

AV Sr. Teresa Stöckler

AV Dipl. Päd. Martina Stollhof

AV Eva Tisch 

STELLENBESCHREIBUNG
DER ABTEILUNGSVORSTÄNDINNEN UND ABTEILUNGSVORSTÄNDE

AN BILDUNGSANSTALTEN
Dem Abteilungsvorstand/der Abteilungsvorständin obliegt gemäß § 55 Abs.2 SchUG die Führung

· der Übungseinrichtungen (Übungskindergarten, -hort, -kinderkrippe etc.): FÜ
· der Praxis (Kindergarten-, Hort-, Früherziehungs-, Heim-, SOKI-Praxis, etc.) in den Übungs- und Bundeseinrichtungen: FP
Zur Erfüllung dieser Aufgaben gehören klare Kompetenzen, Mitsprache bei Entscheidungen und die Verantwortung für die Aufgabenfelder.

	KT

AF
	FÜHRUNG UND ORGANISATION
	ADMINISTRATION
	QUALITÄTS-

SICHERUNG
	GESTALTUNG/

ENTWICKLUNG/

INNOVATION
	BERATUNG

BEGLEITUNG

	
	PERSONELLE

EBENE
	STRUKTURELLE

EBENE
	
	
	
	

	FÜ
	· das pädago-gische Personal und die sonstigen Mitarbeiter/innen führen

· am Aufgaben-profil des pädagogischen Personals und der sonstigen Mitarbeiter/innen mitwirken

· bei der Personal-entwicklung mitwirken
· Mitglied der Schul-steuergruppe


	· die Übungseinrich-tungen führen

· die zugewiesenen finanziellen Ressourcen zuteilen und koordinieren

· die Zeit- und Raum-ressourcen einteilen

· die Aufnahme und Gruppenzuteilung der Kinder und Jugendlichen entscheiden


	· die Eltern in organisatorischen Angelegenheiten der Übungs-einrichtung informieren und beraten
· für die Dokumentation aller relevanten Prozesse sorgen
	· Mitarbeiter/innen-gespräche mit dem pädagogischen und dem sonstigen Personal führen

· die Qualitätsent-wicklungsprozesse in den Übungs-einrichtungen dokumentieren

· die Motivations- und Feedbackkultur stärken
	· Fort- und Weiter-bildung koordinieren

· die pädagogische Arbeit unterstützen

· die Auseinander-setzung mit unterschiedlichen pädagogischen Konzepten und Fachmedien anregen

· innovative Praxis-modelle umsetzen

· außerschulische Expert/innen einbinden

· Öffentlichkeitsarbeit betreiben
	· Teambespre-chungen vorbe-reiten, durchführen und reflektieren

· die Eltern in pädagogischen Angelegenheiten informieren und beraten

· die pädagogischen Mitarbeiter/innen beraten und begleiten

· externe Beratung koordinieren

· Konfliktmanage-ment und Krisen-management betreiben


	FP
	· die Lehrer/innen der berufsprak-tischen Unter-richtsgegen-stände führen

· die Lehrer/innen in berufsprak-tischen und berufstheore-tischen Gegen-ständen koordi-nieren und beraten

· Koordinations-besprechungen mit Direktor/in und Adminis-trator/in führen
· Mitglied der Schul-steuergruppe


	· bei Stellenaus-schreibungen für berufstheoretische und berufspraktische Unterrichtsgegen-stände (z.B. Fächer-kombinationen) mitwirken

· die Lehrfächerver-teilung für die berufspraktischen Unterrichtsgegen-stände erstellen

· bei der Lehrfächerverteilung berufstheoretischer Gegenstände mitwirken

· die Praxisplanung erstellen

· internationale Zusammenarbeit forcieren
· interdisziplinäre Zusammenarbeit unterstützen
	· die schriftlichen Unterlagen für die Praxis koordinieren

· die Unterlagen für die Praxis-vergütung der Pädagog/innen in Ausbildungs-einrichtungen erstellen

· mit allen praxis-relevanten Behörden und Institutionen persönl./schriftl. kontinuierlich zusammenarbeiten

· für die Dokumentation aller relevanten Prozesse sorgen 


	· die Umsetzung der Lehrplaninhalte für die berufs-praktischen Gegen-stände in allen Schulstufen ständig adaptieren

· die Praxis mit allen am Ausbildungs-prozess Beteiligten evaluieren

· die Feedbackkultur stärken

· die Lehrer/innen in den berufs-praktischen Gegenständen hospitieren


	· berufsbezogene Fort- und Weiter-bildung koordinieren

· bei Schulentwick-lungsthemen mitarbeiten

· Praxismodelle entwickeln und begleiten

· Qualitätsprozesse im Fachbereich initiieren und begleiten (Bildungsstandards, transparente LeistungsbeurteilungIndividualisierung, Förderung, …)
	· Teambespre-chungen und Fachkonferenzen vorbereiten, durch-führen und reflektieren

· alle an der Berufsausbildung Beteiligten in pädagogischen Belangen beraten

· Konfliktmanage-ment betreiben

· Koordinationsge-spräche mit Verantwortlichen der Ausbildungs-einrichtungen führen

· die Praxisinhalte und Praxisorganisation kontinuierlich adaptieren

	LV
	
	
	
	
	
	Unterricht lt. § 55 Abs.2 SchUG 

BLVG §3 Abs.12


KT: Kerntätigkeiten






AF: Aufgabenfelder




Die berufspraktischen Unterrichtsgegenstände sind: 
Didaktik, Praxis

LV: Lehrverpflichtung




Die berufstheoretischen Unterrichtsgegenstände sind: 
Pädagogik, Heil- und Sonderpädagogik
Bezug zu QIBB


Bezug zu QIBB, 


Q-BA´s Leitbild und Matrix


2.2.4 effiziente Leitungsstrukturen schaffen


2.3.2. Personalentwicklung den Bedürfnissen entsprechend gestalten 


2.4.2. Kompetenzen der handelnden Personen klar definieren








QUENT (Qualitätsentwicklung an humanberuflichen Schulen und Bildungsanstalten in Niederösterreich)









QIBB (Qualitätsinitiative BerufsBildung), www.quent.noeschule.at
LSR GZ: II 2501/256-2010

